Eigene Adresse
Datum
SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH
Karlstraße 1-3
89073 Ulm

Betr. Einbau der Smartmeter für Strom und Gas

Sehr geehrte Damen und Herren,

In nächster Zeit soll der Einbau von intelligenten Zählern, genannt Smartmeter in die Haushalte eingebaut werden. Die Datenverwaltung und die Datensicherheit hat die Bundesregierung per Gesetz den Messstellenbetreibern übertragen

Deshalb wenden wir uns mit einigen erheblichen Bedenken vorsorglich an Sie, damit Sie wissen, dass ein Einbau intelligenter Messsysteme in unserem Anwesen seitens Ihrer Ausführungsorgane eingeschränkt wird.
Erstens: Ich/Wir befasse/n uns seit einiger Zeit mit deren gesundheitlichen Auswirkungen. Digitale funkende Stromzähler und Gaszähler, mit einem Smart-Meter-Gateway versehen, auch Smart Meter genannt, strahlen im hohen Hochfrequenzbereich und strahlen mit einer um 160-mal höheren Intensität als ein Handy! Die von warnenden Ärzten genannten, davon ausgehenden körperlichen Schäden sind unter vielen anderen Kopfschmerzen, Krampfanfälle, DNA-Brüche, bis hin zu Krebs. Das ist ein nicht hinnehmbarer Eingriff in das im Grundgesetz festgelegten Recht auf körperliche Unversehrtheit, und aus diesem Grunde ist ein Einbau eines Smart Meters, mit welchen Argumenten auch immer, unverantwortlich.
Zweitens: Die intelligenten Messsysteme empfangen und senden im Abstand von mehreren Minuten, bzw. Sekunden Signale und sollen in einem Smart Home Vorteile mit sich bringen, wie z. B. das Einschalten von Elektrogeräten aus der Ferne während einer Reise. Es besteht auch die Möglichkeit, die Zähler zu programmieren, um dem Betreiber äußerst verdichtete Daten bereitzustellen, den Bürger aus der Ferne zu überwachen und so genaueste Verbraucherprofile zu erstellen, was den zunehmend absolut gläsernen Bürger zur Folge hätte.

Diese Eingriffe in meine/unsere Persönlichkeitsrechte akzeptiere/n ich/wir nicht und berufe/n mich/uns auf mein/unser Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs.1 des Grundgesetzes, auf mein/unser Recht der Unverletzlichkeit der Wohnung nach Art. 13 Abs. 1 GG, und auf mein/unser Recht auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 GG.
Ich/wir habe/haben mich/uns entschlossen nur Smartmeter zu akzeptieren, deren Funkzählersysteme nur einmal im Monat senden.
Eine Übertragung der abrechnungsrelevanten Daten braucht nach Datenschutzgrundverordnung nur einmal im Monat zu erfolgen.
Ich/wir möchte/n ausdrücklich, dass sowohl vom Ablesegerät des Smartmeters in der Wohnung und vom Gateway nur einmal im Monat gesendet wird.

Die Funktionen des o.g. Zählers verletzen/verletzt mein/unser grundgesetzlich gesichertes Recht auf informationelle Selbstbestimmung gem. Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes, sowie das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG).
Alle Smartmeter und Gateways will/wollen ich/wir über LAN-Kabel angeschlossen haben.
Inzwischen können mehrere Messeinrichtungen, wie es in meinem/unserem Haus nötig wäre, mit einem einzigen SMG (=Smartmeter und Gateway) bedient /verbunden werden. 

Darüber hinaus bitte/n ich/wir Sie, uns in Zukunft im Vorfeld rechtzeitig zu informieren, wenn Sie derartige Installationen bei mir/uns vornehmen.

Danke für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation in Zukunft.

Mit freundliche Grüßen
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